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Nebentätigkeiten gegen Entgelt sind immer Genehmigungspflichtig

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quell…d.psml&max=true

"(6) Die zur Übernahme einer oder mehrerer Nebentätigkeiten erforderliche Genehmigung gilt
allgemein als erteilt, wenn

1. die Vergütungen hierfür insgesamt 1200 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen

2. die1. zeitliche Beanspruchung insgesamt ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit nicht überschreitet,

3. die Nebentätigkeiten in der Freizeit ausgeübt werden und

4. kein Versagungsgrund nach Absatz 2 vorliegt.

Beamtinnen und Beamte haben allgemein genehmigte Nebentätigkeiten vor Aufnahme ihrem
Dienstvorgesetzten anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um eine einmalige Nebentätigkeit im
Kalenderjahr handelt und die Vergütung hierfür 200 Euro nicht überschreitet; Absatz 4 gilt
entsprechend. Eine allgemein als erteilt geltende Genehmigung erlischt mit dem Wegfall der
Voraussetzungen nach Satz 1.
"
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